
ab 10.30 Registrierung 

11.00 Begrüßung
 Andreas Patzner, Partner, KPMG AG WPG, und

 Gabriele Bourgon, Chefredakteurin RdF, dfv Mediengruppe

11.15 Aktuelle Steuergesetzgebung zu Finanzinstrumenten
   Joachim Dahm, Leiter Steuern und Beteiligungen, Bundesverband deutscher Banken e.V.

12.00 Aktuelle Bilanzsteuerfragen bei Finanzinstrumenten
  Birgit Köhler, Partner, Deloitte GmbH WPG, und

 Daniel Marek, Abteilungsleiter Steuern, Bayerische Landesbank 

12.45 Kaffeepause

13.00 Aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung zu Finanzinstrumenten
  Prof. Dr. Carsten Meinert, Professur für Bürgerliches Recht,  

Unternehmens- und Steuerrecht, Universität Potsdam, und 
 Dr. Asmus Mihm, Gründer, PARALLEL Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

13.45 Mittagessen

14.30 Paneldiskussion: Finanzinstrumente in der Betriebsprüfung
  Prof. Dr. Thomas Eisgruber, Hochschule Stralsund,

 Florian Lechner, Partner, Allen & Overy LLP, und

  Marcus Meyer, Betriebsprüfer für Kreditinstitute, Finanzamt Frankfurt a. M. V - Höchst  

15.15 Steuerfragen von Kryptoanlagen
  Frank Bohländer, Leitender Konzernprüfer für Kreditinstitute,  

Finanzamt Frankfurt a. M. V - Höchst, und  
Marco Brinkmann, Partner, RSM Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater  
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

16.00 Kaffeepause

16.15 Aktuelle Compliance-Fragen bei Finanzinstrumenten
  Dr. Thomas Lenz, Partner, Ernst & Young GmbH WPG, und

 Franz Schober, Tax Manager, BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

17.00  Folgen des neuen BMF-Schreibens zum AStG für (grenzüberschreitende)  
Finanztransaktionen 

 Dr. Jan Grabbe, Partner, Clifford Chance Partnerschaft mbB, und  

 Vitali Parenko, Bundesbetriebsprüfer, Bundeszentralamt für Steuern 

17.45 Verabschiedung

 Im Anschluss: Sundowner zum Ausklang

Programm
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Finanzinstrumentetag 2024
Steuer- und Bilanzrecht
20. Februar 2024 | Frankfurt am Main

Gastgeber

Eine Veranstaltung  
der Zeitschrift



 
Handbuch 
Kryptowährungen und Token

Omlor / Link

Kryptowährungen und Token 
2. Auflage 2023 | 1.179 Seiten 
Hardcover | € 209,- 
ISBN: 978-3-8005-1841-8

 » vier Ausgaben pro Jahr
 » € 585,- pro Jahr (inkl. MwSt.)
 » inkl. Zugang zur Online-Datenbank
 »  Vorzugspreise bei allen  

RdF-Veranstaltungen

Jetzt bestellen und sofort profitieren: 
www.ruw.de/rdf-ueberuns 

Sie haben die Zeitschrift RdF - Recht der  
Finanz instrumente noch nicht im Abonnement?
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Ihre Anmeldung zum Finanzinstrumentetag 2024
20. Februar 2024 | Frankfurt am Main

Jetzt QR-Code scannen und direkt anmelden! 
Oder unter www.ruw.de/finanzinstrumente

Teilnahmegebühr
€ 499,-  regulär

€ 299,-   RdF-Abonnent*innen, Behördenvertreter*innen

€ 49,-  Student*innen 

Rabatte – So sparen Sie intelligent
Abonnieren lohnt sich! RdF-Jahresabonnement  
abschließen und € 200,- Teilnahmegebühr sparen!

Mehrbucher-Rabatt: 5 % bei Anmeldung  
von drei oder mehr Teilnehmer*innen einer  
Kanzlei/Institution/Behörde ab der dritten Anmeldung

Fortbildungsbescheinigung
Eine Fortbildungsbescheinigung nach  
§ 15 FAO in Höhe von 5 Stunden und  
45 Minuten für Ihre berufliche Weiterbildung  
wird erteilt.

Veranstaltungsort
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

The Squaire / Am Flughafen

60549 Frankfurt am Main 

Anmeldeschluss 
19. Februar 2024

Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen. 

Ihre Ansprechpartnerin
Maria Belz
E-Mail Maria.Belz@dfv.de 
Tel +49 69 7595-1157

Stornierung
Die Anmeldung ist übertragbar. Bei Stornierung 
bis zum 23. Januar 2024 (Eingangsdatum) 
wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 
€ 75,- (zzgl. MwSt.) erhoben. Danach und bei 
Nicht erscheinen eines Teilnehmers ist die volle 
Teilnahmegebühr zu entrichten.

Weitere Informationen
Wir sind berechtigt, unsere Veranstaltungen aus wichtigem 
Grund abzusagen oder zeitlich zu verlegen, insbesondere bei 
unzureichender Teilnehmerzahl oder Absage bzw. Erkrankung 
der Referenten. Die Teilnehmer werden hiervon umgehend 
per Brief oder per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Bereits gezahlte 
Gebühren werden zur Teilnahme an anderen Veranstaltungen 
gutgeschrieben oder zurückerstattet. Ein weiterer Schadens-
ersatzanspruch besteht nicht, außer in Fällen von Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit.


